
Straße, Hausnummer: Wunscheinzugstermin:

Name, Vorname 1. Name, Vorname 2.

Geburtsdatum Geburtsdatum

gemeldete Anschrift gemeldete Anschrift
(zur Zeit wohnhaft) (zur Zeit wohnhaft)

Voradresse Voradresse

Beruf Beruf

Arbeitgeber (Firma) Arbeitgeber (Firma)

(Anschrift) (Anschrift)

Arbeitsverhältnis besteht 

seit

Arbeitsverhältnis besteht 

seit

eMail eMail

Handy / Telefon (tagsüber) Handy / Telefon (tagsüber)

Name, Vorname, Geburtsdatum Name, Vorname, Geburtsdatum

3. 4.

5. 6.

Mieter 1 Ja                Nein

Mieter 2 Ja                Nein

Ort, Datum Unterschriften aller Mietbewerber

Folgende, weitere Personen werden zu meinem Haushalt gehören

Es wurde ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet gegen:

Selbstauskunft von Mietbewerbern                                                                                                                                                                                                     
(die Angaben werden vertraulich behandelt)

Folgende Wohnung möchte ich anmieten:

Gereonsplatz 23 • 41747 Viersen • Telefon (02162) 9316-0 • www.walter-schmitz.de • vermietung@walter-schmitz.de

Ich beabsichtige folgende Haustiere in die Wohnung einzubringen (ausgenommen Kleintiere wie z.B. Zierfische, Mäuse, Hamster)

mtl. Nettoeinkommen    (inkl. 

Kindergeld, Beihilfe, etc.)

mtl. Nettoeinkommen    (inkl. 

Kindergeld, Beihilfe, etc.)

Ich / Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben für die
Aufhebung oder fristlose Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge haben.

Sofern ein MIetvertrag zustande kommt benötigen wir folgende weitere Unterlagen:
1. Kopien der Personalausweise (Vorder- und Rückseite) aller Mietinteressenten
2. Die letzten drei zusammenhängenden Lohn-/Gehaltsabrechnungen aller Mietinteressenten

Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen. Sofern die Auskünfte nicht mehr benötigt werden - wenn ein
Mietvertrag nicht zustande kommt - hat der Vermieter diese Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz zu vernichten.


